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Die Tatsache, daß das MfS bei Vorl iegen einer recht l ich 

relevanten Handlung Forderungen zur Einhaltung der sozia

l ist ischen Gesetzl ichkeit  gestel l t  hat,  verbietet nicht den 

späteren Ausspruch von Sankt ionen. Wird jedoch durch das 

befugte Organ in diesem Fal l  auf eine Sankt ion verzichtet,  

kann dieselbe, berei ts durchgeführte Handlung nicht mehr 

Maßnahmen strafrecht l icher Verantwort l ichkeit  begründen.

Bei Reakt ionen auf Handlungen im wiederholungsfal l  ist  zu 

beachten, daß die vom Betreffenden im Wiederholungsfal l  

begangene gleiche Handlung in der Regel nicht anders als 

die vorangegangene bewertet werden kann.

Die Real is ierung der von den Untersuchungsorganen des MfS 

gestel l ten Forderungen kann durch das MfS selbst kontrol

l iert  werden. Das VP-Gesetz besitzt  hierzu jedoch keinen 

eigenständigen speziel len Handlungsrahmen, so daß sowohl 

die sich aus den Befugnisregelungen des VP-Gesetzes als 

auch die sich aus anderen gesetzl ichen Best immungen er

gebenden Potenzen genutzt werden müssen. Auch hier ist  zu 

beachten, daß grundsätzl ich die in den gesetzl ichen Be

st immungen, auf denen die Forderung erhoben wurde, nor- 

* mierten Kontrol lbefugnisse nur durch das dort  benannte 

Organ real is iert  werden können.

Eine besondere Bedeutung hat die Kontrol le der Real is ierung 

gestel l ter Forderungen zur Abwehr von Angri f fen gegen die 

staat l iche Sicherheit  durch das MfS selbst.  Hier besteht 

die Mögl ichkeit ,  die Real is ierung der Forderung auch durch 

eine nicht das Recht der Freizügigkeit  und den Schutz der 

•  „„---  Int imsphäre einschränkende demonstrat ive Beobachtung des 

Betreffenden zu kontrol l ieren. Wird bei dieser Kontrol le 

das Nichteinhalten der gestel l ten Forderung festgestel l t  

und ergeben sich hieraus Gefahren für die öffent l iche Ord

nung und Sicherheit ,  können die Befugnisregelungen des 

VP-Gesetzes zur Abwehr dieser Gefahr wahrgenommen werden. 

Das MfS kann selbst tät ig werden.


